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Die Kontrolle behalten
Die Versicherungsindustrie ver-

fügt heute über einige Erfah-
rung, was das Auslagern von 

Dienstleistungen angeht, vor allem im 
IT-Bereich. Nun prüft man zunehmend 
Möglichkeiten, andere Geschäftsfunk-

 Bei der Auswahl der Outsourcing-
Partner sollten IT-Verantwortliche 
die Risiken adressieren und Kon-
trollen implementieren.

 Das IT-Management muss sich da-
mit befassen, wie in einem breiter 
gefassten oder globalen Dienstleis-
tungsnetz die Leistungserbringung 
überwacht werden kann und wie 
mit Fehlern umzugehen ist.

 Die IT-Führung operiert in einem 
Umfeld, in dem die Infrastruktur und 
die Rechtssicherheit unter Umstän-
den nicht mehr so verlässlich sind 
oder in dem die Überwachung nur 
unter erschwerten Bedingungen ge-
währleistet werden kann. Entschei-
dend ist, dass Informationen jeder-
zeit verfügbar und intakt sind sowie 
vertraulich behandelt werden.

 IT-Verantwortliche müssen sich der 
enormen Risiken der Datensicher-
heit und strengen Anforderungen 
an den Datenschutz bewusst sein.

 Unerwartete Mehraufwendungen 
und ungenügende Kontrolle über 
den Dienstleister sind zu überwa-
chen und zu adressieren.

 Dem möglichen Verlust von inter-
nem Know-how gilt es entgegenzu-
wirken.

Werden Bereiche innerhalb der IT 
ausgelagert, bringt dies spezifische Ri-
siken mit sich. Bei der Auslagerung von 
IT-Entwicklungsprojekten ist beispiels-
weise der Entwicklungsprozess der Ap-
plikation sowie die Interaktion mit den 
operativen Einheiten zu überdenken. 
Die frühen Phasen des Entwicklungs-
zyklus sind stärker zu berücksichtigten, 
um den Erfolg des Projekts sicherzu-
stellen. Aufgrund sprachlicher Barrie-
ren ist zudem mit längeren Reaktions-
zeiten und Kommunikationsproble-
men zu rechnen. Auch sind mögliche 
rechtliche Aspekte wie Urheberrechte 
von Softwareentwicklungen abzuklä-
ren und im Vorfeld mit dem Dienstleis-
ter zu besprechen.

Auslagerungen eröffnen den Zugang 
zu neuen Technologien, Prozessen und 

tionen auszulagern. Dabei evaluiert 
man neue Modelle wie Outsourcing, 
Offshoring, Outtasking oder Shared 
Service Centers (Konzentration und 
Rationalisierung von Betriebsfunkti-
onen, um sicherzustellen, dass die be-
nötigten Dienstleistungen mit grösst-
möglicher Effizienz erbracht werden). 
Sie sollen im Folgenden unter dem Be-
griff Auslagerung zusammengefasst 
werden.

Neue Betriebsmodelle laufen Gefahr 
zu scheitern, werden die Analyse des 
Kerngeschäfts, die Kosten-Nutzen-
Analyse, das Risikomanagement und 
die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften vernachlässigt.

Risiken steuern
Bei Auslagerungen sind zwei Fak-

toren zu beachten, nämlich die Verant-
wortung, die immer zahlreicheren auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften zu erfül-
len, die auch die ausgelagerten Ge-
schäftsbereiche betreffen, sowie die 
Notwendigkeit, Risiken der zuneh-
mend komplexen Auslagerungsverein-
barungen zu steuern.

Es gibt spezifische Fragen, die in ers-
ter Linie die IT-Abteilungen angehen. 
Darunter fallen unter anderem:
 Die grössere Zahl externer Partner 

erfordert ein integriertes Drittpar-
tei-Risiko-Management, in welches 
die IT voll integriert ist.

Outsourcing und Shared Services

Durch die Ausweitung von 
Outsourcing, Offshoring 
oder Shared Services auf 
neue Geschäftsbereiche 
kommen immer kom-

plexere Aufgaben auf die 
IT-Abteilungen zu.
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	Outsourcing Die Auslage-
rung eines Teils oder einer 
ganzen Geschäftsfunktion an 
eine Drittpartei. 
	Offshoring Die Verlage-
rung von Betriebsfunktionen in 
ein anderes Land, ungeachtet 
dessen, ob die Arbeit weiterhin 
im Ursprungsland, von dersel-
ben Unternehmung oder einer 
Drittpartei ausgeführt wird 
(«Near-Shoring», wenn die Ar-
beit in einem nahe gelegenen 
Land ausgeführt wird).

Fachbegriffe

Out und Off

Alles im Griff ist 
oft einfacher 

gesagt als 
getan.
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Best Practices. Zudem lassen sich Kun-
denzufriedenheit und Geschäftsein-
nahmen steigern, ohne die Anforde-
rungen an Budget und Mitarbeiter zu 
erhöhen. Wichtig ist es, von Anfang an 
klare Erfolgsziele festzulegen und diese 
mit dem Dienstleistungserbringer ab-
zustimmen, bevor ein Outsourcing-, 
Offshoring- oder Shared-Services-Ver-
trag abgeschlossen wird. Ferner ist es 
unerlässlich, die Umsetzung und 
Durchführung genau zu planen.

IT-Führungskräfte müssen von An-
fang an involviert werden, damit sie 
sich um IT-technische Fragen küm-
mern können. Daneben ist sicherzu-
stellen, dass bereits in den ersten Pha-
sen der Vorbereitung von Auslage-
rungsaktivitäten Anliegen der IT be-
rücksichtigt werden. Das auslagernde 
Unternehmen muss die notwendigen 
Kontrollprozesse in Bezug auf die Ap-
plikationen und Systeme einrichten, 
um die Geschäftsprozesse angemessen 
zu unterstützen (allgemeine IT-Kon-
trollen und Applikationskontrollen).

Für das Zusammenspiel zwischen 
dem Unternehmen und dem Leis-
tungserbringer müssen die notwen-
digen Überwachungsfunktionen für die 
IT vorhanden sein (wie Incident und Is-
sue Management) wie auch genaue Ab-
sprachen über die Performance von IT-
Dienstleistungen und deren Messung 
(etwa Service Level Agreements, Key 
Performance Indicators).

Ein sicherer, verlässlicher und voll-
ständiger Datenaustausch über be-
währte Kommunikationswege ist si-
cherzustellen genauso wie unterneh-
mensweite Standards, die sich nach 
Best Practices der Branche richten.

Verantwortung bleibt
Versicherer können zudem vom 

Dienstleister eine Standardzertifizie-
rung verlangen, etwa SAS70, die Infor-
mationen für die Evaluierung des inter-
nen Kontrollsystems bezüglich der aus-
gelagerten Dienstleistungen enthält. 
Immer mehr Outsourcing-Dienstleis-
ter stellen ihren künftigen Kunden sys-
tematisch solche Berichte zur Verfü-
gung, die über die Organisation und 
Steuerung der ausgelagerten Dienst-
leistungen Auskunft geben.

Für den Einbezug externer Dienstleis-
ter gilt grundsätzlich, dass die Verant-
wortung für die ausgelagerten Services 
intern beim Unternehmen bleibt und 
nicht ausgelagert werden kann.


